
V:\08-Region-Sued-West\010-Wuerttembergische Eisenbahn\00-Informationen\01-Regelwerke\02-Betrieblich Regelwerke\07-Regelwerk-WEG\WEG Betriebliche Anordnungen\gültige 

BA\291_2023_15 Betriebliche Anordnung Fahrten mit Dampflokomotiven.docx 

Formular 4.4.2.-BL-01 

Freigabe am: 24.08.2007 

Rev 05, 02.12.2022 

Seite 1 von 5  

 

FO BETRIEBLICHE ANORDNUNG  

WEG/2023/15 (EIU)    
4.4.2.-BL-01  

bisher 2090 

 

Alle Betriebsteile 
 

Waiblingen, 01.08.2023 
Betriebsteil (VzG-Strecke)  Ort, Datum 

 

Verfasser: Severin Dünnbier, 

Oliver Arnhold 

Funktion: die EBLs 

  
Diese Anordnung rich-

tet sich an: 
EVU mit historischen Fahrzeugen 

zur Information an: Gf, EBL, BzLtr. Betrieb, BzLtr. EIU, ZZL, Betriebskoordinator 

Ersetzt:  

Einschränkung: --- 

  

Betreff: Fahrten mit Dampflokomotiven 

  
 02.08.2023 nach Einarbeitung in SbV 

 Inkrafttreten: außer Kraft ab: 

 

Fahrten mit Dampflokomotiven 

 

Dieses Modul orientiert sich an der Richtlinie 124.0600 der DB Netz AG 

Dieses Modul gilt für Schienenfahrzeuge, bei denen unmittelbar am Fahrzeugaufbau 

durch offenes Feuer Dampf erzeugt wird; nachfolgend nur Dampflokomotive genannt. 

Hinsichtlich des Brandrisikos wird unterschieden: 

- Dampflokomotiven mit Rostfeuerung 

- Dampflokomotiven mit Öl- oder Gasfeuerung 

- Dampflokomotiven mit Kohlenstaubfeuerung 
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Beim Betrieb von Dampflokomotiven sind durch das EVU geeignete Maßnahmen zu tref-

fen, um unerwünschte Brände zu vermeiden und die Ausbreitung von Bränden zu mini-

mieren 

Fahrten mit Dampflokomotiven werden hinsichtlich des Brandschutzes im Rahmen der 

nachfolgenden Regelungen zugestimmt 

Schutzziele Verantwortlichkeiten 

Die Dampflokomotive muss technisch so ausgestattet und instandgehalten sein, dass das 

Risiko einer Brandentstehung durch unkontrollierten Verlust der Heizmedien, zum Beispiel 

durch glühende Brennstoffteilchen, durch Heizöl und Gasverluste sowie Kohlenstoffverlust 

weitestgehend minimiert werden kann. 

Dazu gehört insbesondere auch der einwandfreie und geprüfte Zustand der Luftklappen 

und Nässeinrichtungen sowie der einwandfreie Zustand des Funkenfängers.  

Das betreibende Eisenbahnverkehrsunternehmen (EVU) ist für den ordnungsgemäßen 

technischen Zustand der Dampflokomotive verantwortlich. 

Das Triebfahrzeug Personal (Triebfahrzeugführer und Heizer) muss ausreichende Qualifi-

kation und Praxiserfahrung besitzen, um Brände durch unangemessenes Bedienen der 

Dampflokomotive zu vermeiden. 

Das Zugpersonal (der nachfolgend geforderten Brandschaufahrt) muss für den Fall eines 

Brandes hinsichtlich des Verhaltens und seiner Aufgaben im Brandschutz ausreichende 

Kenntnisse besitzen. 

Das EVU ist für den Einsatz geeigneten Zugpersonals verantwortlich. 

Dampfzugfahrten dürfen nur durchgeführt werden, wenn aufgrund des Einsatzes der 

Dampflokomotive 

A:  die Gefahr einer Entzündung der Vegetation am Fahrweg und im angrenzenden Be-

reich gering ist, und die Feuerwehrleitstelle (ggf. mehrere) über den Einsatz einer 

Dampflokomotive durch das EVU informiert wurde. (mind. 24h im Voraus) 

B:  an technischen oder baulichen Anlagen keine erhöhten Risiken für Personen beste-

hen, und 

C:  im Schadensfall betriebliche Auswirkungen in akzeptablen Grenzen gehalten werden 

können. 

Um diese Schutzziele zu erreichen sind die nachfolgend beschriebenen Regelungen zu 

beachten. 

  



zur BETRIEBLICHE ANORDNUNG WEG/2023/15 (EIU) 

 

V:\08-Region-Sued-West\010-Wuerttembergische Eisenbahn\00-Informationen\01-Regelwerke\02-Betrieblich Regelwerke\07-Regelwerk-WEG\WEG Betriebliche Anordnungen\gültige 

BA\291_2023_15 Betriebliche Anordnung Fahrten mit Dampflokomotiven.docx 

 Seite 3 von 5  

 

Betriebliche Einschränkungen für Dampflokomotiven mit Rostfeuerung 

Fahrten mit rostgefeuerten Dampflokomotiven wird nur auf solchen Streckenabschnitten 

zugestimmt, bei denen die zum Brandschutz erforderlichen Schutzabstände zu Anlagen 

mit brennbaren Gasen und Flüssigkeiten eingehalten werden. 

Fahrten mit rostgefeuerten Dampflokomotiven dürfen grundsätzlich nicht in Zeiten durch-

geführt werden, in denen der internationale Waldbrandgefahrenindex (Warnstufe) und 

Grasland-Feuerindex des Deutschen Wetterdienstes (DWD) mit Stufe fünf für die vorge-

sehenen Streckenbereiche angegeben wird.  

Bei vorgelagerter mehrtägiger Waldbrandstufe 4 bzw. Grasland-Feuerindex Stufe 4 kann 

die WEG den Betrieb von rostgefeuerten Dampflokomotiven untersagen. 

März bis Oktober werden nach der Waldbrandgefahrenprognose des DWD die Warnstu-

fen in einer 4-Tage-Vorausschau veröffentlicht und täglich aktualisiert. Nähere Informatio-

nen und die aktuellen Warnstufen können der folgenden Internet-Adresse entnommen 

werden: https://www.wettergefahren.de/warnungen/indizes.html. 

Folgende Wetterstationen sind für die Beurteilung auf den jeweiligen Bahnen zu berück-

sichtigen: 

Wieslauftalbahn / SWB Kaisersbach-Cronhütte 

Strohgäubahn Pforzheim-Ispringen 

Schönbuchbahn Stuttgart (Flughafen) 

Tälesbahn Stuttgart (Flughafen) 

Notwendige Maßnahmen für Fahrten mit rostgefeuerten Dampflokomotiven 

Zur Brandverhütung ist die sach- und situationsgerechte Bedienung einer Dampflokomotive 

von großer Bedeutung. Wesentliche Verhaltensweisen des Triebfahrzeug Personals sind 

im Merkblatt (Hinweise zur Bedienung rostgefeuerter Dampflokomotiven/Vordruck124. 

0600V01 der DB Netz AG) zusammengestellt 

Um Gefährdungen zu reduzieren, gelten folgende Betriebseinschränkungen/-anforderungen: 

- die Aschkastennässeinrichtung ist regelmäßig zu betätigen, bei trockener Witterung 

(Warnstufe 3 und höher) ist sie häufig zu betätigen, 

- die Rauchkammernässeinrichtung ist regelmäßig zu betätigen, bei trockener Witterung 

(Warnstufe 3 und höher) ist sie häufig zu betätigen. Das heißt bei jedem Halt des Zuges.  

- die Kohle ist vor der Feuerbeschickung ausreichend zu nässen 

- die in Fahrtrichtung hintere Aschkastenklappe ist grundsätzlich geschlossen zu halten 

- ein Ausschlacken auf der freien Strecke ist nicht zulässig 

- die Fahrtechnik ist so einzurichten, dass durch richtiges Einregulieren des Schieberkas-

tendruckes und der Steuerung kein unnötiger Löscheauswurf erfolgt. 

 

https://www.wettergefahren.de/warnungen/indizes.html
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Der auf der Lokomotive/Tender bzw. im Zug mitgeführte Wasservorrat ist diesbezüglich für 

die vorgesehene Strecke ausreichend bzw. großzügig zu bemessen. 

Zusätzliche Betriebseinschränkungen 

Um Gefährdungen abzuwenden, kann es erforderlich sein, für bestimmte Streckenab-

schnitte zusätzliche Betriebseinschränkungen auszusprechen bzw. konkrete Brandschutz-

maßnahmen vorzusehen, um solche Betriebseinschränkungen zu vermeiden. 

Solche Streckenabschnitte sind z.B.: 

Brücken mit Fahrbahnabdeckungen aus Holz, 

Brücken mit offenem Gleisrost, 

Streckenabschnitte mit erhöhter Grasbrandgefahr. 

Um Schäden vorzubeugen, sind für solche Streckenabschnitte folgende Bedingungen zu 

erfüllen: 

- diese Stellen sind mit einem gut durchgebrannten Feuer zu befahren, 

- das Feuern und die Benutzung von Schürgeräten zur Feuerbehandlung ist nicht zulässig 

- alle Luftklappen des Aschkastens sind möglichst geschlossen zu halten (die in Fahrtrich-

tung hintere stets), 

- die Aschkastennässeinrichtung ist bereits vor dem Streckenabschnitt zu betätigen, 

- die Rauchkammernässeinrichtung ist rechtzeitig, d.h. bei jedem Halt, in Tätigkeit zu setzen, 

Mitteilungs-/Meldepflichten 

Zusätzliche Betriebseinschränkungen werden in der Fahrplananordnung angegeben. 

Bei Fahrten nach FV-NE §12 (1) ist die Mobilnummer des Zugführers der WEG vorab mit-

zuteilen. 

Werden vom Zugpersonal während der Fahrt Brände oder Rauchentwicklungen im und ne-

ben dem Gleis festgestellt, ist unverzüglich der zuständige Zug-/Fahrdienstleiter der WEG 

oder die Unfallmeldestelle zu verständigen. 

Bedienung rostgefeuerter Dampflokomotiven 

Es gilt das Merkblatt 124.0600V01 der DB Netz AG (Anlage) 

Auf das BRW-Modul 6130 wird hingewiesen. 

Fahrten bei trockener Witterung (Waldbrandstufe 4) 

Bei Fahrten bei Waldbrand-/Grasland-Feuerindex Stufe 4 kann am Vortag durch das EIU 

eine anschließende Brandschaufahrt mit einem nicht rostgefeuerten Triebfahrzeug ange-

ordnet werden. Diese muss im Blockabstand nach dem Dampfzug durchgeführt werden.  

Herrscht bereits drei Tage vor dem beabsichtigten Dampflokeinsatz Wald- und Grasbrand 

Stufe 4, ist die Brandschaufahrt verpflichtend. 

Auf dem Triebfahrzeug der Brandschaufahrt sind ausreichende Mengen von Löschwasser 

mitzuführen, um Kleinstbrände eigenständig zu löschen.  



zur BETRIEBLICHE ANORDNUNG WEG/2023/15 (EIU) W E C Württembergische 
Eisenbahn 

Wir sind C*,1:rclnsc1iw 

In Abhängigkeit weiterer Erfahrungen kann eine Brandschaufahrt durch die WEG bereits ab 
Grasland-Feuerindex Stufe 3 angeordnet werden. 

Triebfahrzeug und Personal hierzu stellt das EVU auf eigene Kosten. 

Württembergische Eisenbahn-Gesellschaft mbH 

die Eisenbahnbetriebsleiter 

die Verteilung regelt jedes EVU selbst 
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